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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Ohne Gegenstimme nahm der Nationalrat im März 2016 eine Motion Rickli (svp, ZH) zum
Thema Kinderpornografie an. Der Vorstoss fordert ein Verbot von gewerbsmässigem
Handel mit Posing-Bildern, also von Nacktbildern von Kindern, welche aufgrund
mangelnder expliziter sexueller Inhalte nicht als Kinderpornografie gelten. Diese
Grauzone werde von Pädokriminellen ausgenutzt und vor solchem Missbrauch müssten
Kinder und Jugendliche geschützt werden, so die Motionärin. Der Bundesrat hatte die
Motion zur Annahme empfohlen, gleichzeitig aber auch auf die
Abgrenzungsschwierigkeiten bei privaten Bildern hingewiesen. Im Ständerat wurde das
Anliegen im Dezember 2016 weitaus kontroverser diskutiert und schliesslich mit
Stichentscheid des Präsidenten äusserst knapp gutgeheissen. 1

MOTION
DATUM: 06.12.2016
KARIN FRICK

In der Sommersession 2019 gab der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative Rickli
(svp, ZH) keine Folge, mit der die Zürcher SVP-Nationalrätin die Altersgrenze für die
Unverjährbarkeit sexueller Straftaten auf 16 Jahre erhöhen wollte. Mit 96 zu 83
Stimmen folgte der Rat dem Antrag seiner Kommissionsmehrheit, die keinen Anlass sah,
die im Rahmen der Umsetzung der Unverjährbarkeits-Initiative bereits geführte
Debatte um die Altersgrenze erneut zu eröffnen. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.06.2019
KARIN FRICK

Im März 2020 gab der Bundesrat ein Massnahmenpaket zur Verbesserung der
Sicherheit im Straf- und Massnahmenvollzug in die Vernehmlassung, das zwei Vorlagen
zu Änderungen im Strafgesetzbuch und im Jugendstrafgesetz beinhaltete. Gemäss
Tages-Anzeiger sollten die vorgeschlagenen «Mindeststandards im Umgang mit
hochgefährlichen Straftätern» den «Wildwuchs im kantonalen Strafvollzug»
eindämmen. Dieser sei in den vergangenen Jahren immer wieder öffentlich
angeprangert worden, nachdem Täterinnen und Täter während des Urlaubs oder auf
Bewährung Verbrechen begangen hätten. Mit den Anpassungen im Strafgesetzbuch
beabsichtigte der Bundesrat, die Motionen Rickli (svp, ZH; Mo. 11.3767), Guhl (bdp, AG;
Mo. 17.3572) und der RK-NR (Mo. 16.3002) umzusetzen. So sollen verwahrte
Straftäterinnen und Straftäter nur noch in Begleitung von Sicherheitspersonal in
gesetzlich vorgesehene Urlaube entlassen werden und die Weiterführung der
Verwahrung nur noch alle drei Jahre – statt wie bisher jedes Jahr – von Amtes wegen
überprüft werden, wenn die bedingte Entlassung zuvor dreimal in Folge abgelehnt
wurde. Zudem sollen die Zuständigkeiten bei der Aufhebung, Änderung oder
Verlängerung einer therapeutischen Massnahme schweizweit vereinheitlicht und die
Rolle der Fachkommission zur Beurteilung der Gefährlichkeit von Straftäterinnen und
Straftätern gestärkt werden. Gewalt- und Sexualstraftäterinnen und -täter, die nach
Verbüssung der Strafe oder stationären Therapie immer noch als gefährlich gelten,
sollen in Freiheit enger betreut und kontrolliert werden können. Dazu sollen neu auch
elektronische Fussfesseln eingesetzt werden können. Im Jugendstrafrecht sah die
Regierung vor, dass bei gefährlichen jugendlichen Straftäterinnen und Straftätern im
Anschluss an die jugendstrafrechtliche Sanktion künftig eine Massnahme des
Erwachsenenstrafrechts angeordnet werden kann, wie es eine Motion Caroni (fdp, AR;
Mo. 16.3142) gefordert hatte. Damit soll verhindert werden, dass sie bei Erreichen der
Altersobergrenze des Jugendstrafrechts trotz Gefährlichkeit in die Freiheit entlassen
werden müssen. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.03.2020
KARIN FRICK
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Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Die Motion Rickli (svp, ZH) «Verbot von Kinderehen» forderte im Dezember 2016,
Minderjährige vor Zwangsehen besser zu schützen. Ehen sollten in jedem Fall für
ungültig erklärt werden, sollte einer der Ehegatten während der Eheschliessung
minderjährig gewesen sein. Zwar waren Minderjährigenehen in der Schweiz bereits
verboten, doch störte Rickli am betroffenen Gesetzesartikel (105 Ziffer 6 ZGB) der
Zusatz «[...] es sei denn, die Weiterführung der Ehe entspricht [nach Erreichung der
Volljährigkeit] den überwiegenden Interessen dieses Ehegatten». Diesen Satz forderte
Rickli mit der Motion zu streichen, weil sie hier Umgehungspotenzial erkannte.
Dass für Eheschliessungen auch für die in der Schweiz wohnhaften ausländischen
Personen ausschliesslich das Schweizer Recht gelte und somit Minderjährigenehen
bereits verboten seien, wiederholte auch der Bundesrat in seiner Stellungnahme im
Februar 2017. Durch die Volljährigwerdung der Betroffenen werden aber
Minderjährigenehen geheilt und können nicht mehr automatisch annulliert werden. Den
von Rickli kritisierten Zusatz erachtete der Bundesrat insofern als wichtig, als damit
dem Gericht ermöglicht werde, Einzelfallbeurteilungen vorzunehmen und den
Interessen der Betroffenen Rechnung zu tragen, etwa für den Fall, dass Kinder involviert
seien. Auch weil ein im Dezember 2016 überwiesenes Postulat Arslan (basta, BS;
16.3897) bereits forderte, die im ZGB festgeschriebenen Massnahmen zur Verhinderung
von Zwangsheiraten zu überprüfen, beantragte der Bundesrat die Ablehnung der
Motion Rickli. Es seien erst die Ergebnisse dieser Evaluation abzuwarten, bevor neue
Ziele gesteckt werden können, resümierte die Regierung. 
Im Dezember 2018 wurde die Motion aufgrund zweijähriger Nichtbehandlung
abgeschrieben. Rickli beharrte aber auf ihrem Anliegen und reichte in der Folge im
Nationalrat eine parlamentarische Initiative (18.467) ein, um das Thema erneut
anzugehen. 4

MOTION
DATUM: 14.12.2018
CHRISTIAN GSTEIGER

Familienpolitik

Mit der im Dezember 2018 eingereichten parlamentarischen Initiative «Keine
Anerkennung von Kinder- und Minderjährigenehen in der Schweiz» verlangte Natalie
Rickli (svp, ZH), das Zivilgesetz dahingehend anzupassen, dass eine Ehe für ungültig zu
erklären sei, wenn einer der Ehegatten bei der Eheschliessung minderjährig war, auch
wenn eine Weiterführung der Ehe unterdessen den Interessen des betroffenen
Ehegatten entspreche. Nur so könnten Opfer von Zwangsheirat effektiv geschützt
werden, denn mit der momentanen Gesetzeslage sei es möglich, dass
Minderjährigenehen durch das Erreichen der Volljährigkeit weitergeführt werden
können und sodann legitimiert würden, argumentierte die Zürcher Nationalrätin. Rickli,
welche ihr Anliegen per Motion (16.3916) erfolglos im Parlament durchzusetzen versucht
hatte – die Motion wurde wegen Nichtbehandlung abgeschrieben –, begründete die
Initiative auch damit, dass Minderjährigenehen in der Schweiz zugenommen hätten.
Insgesamt seien laut der Fachstelle für Zwangsheirat, auf deren Zahlen sich Rickli
berief, 2017 mehr als einhundert Fälle gemeldet worden.
Unterstützung erhielt das Anliegen, das nach der Wahl Ricklis in die Zürcher Regierung
von Gregor Rutz (svp, ZH) übernommen worden war, im Februar 2020 von der RK-NR,
welche der parlamentarischen Initiative einstimmig Folge gab und zeitgleich eine
dieselben Absichten verfolgende Motion (20.3011) einreichte, um laut Medienmitteilung
dem Anliegen Nachdruck zu verleihen. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.02.2020
CHRISTIAN GSTEIGER

Die im Februar 2020 von der RK-NR eingereichte Motion «Kinder- und
Minderjährigenehen nicht tolerieren» forderte vom Bundesrat, das ZGB dahingehend
anzupassen, dass eine Eheschliessung für ungültig erklärt wird, wenn «zur Zeit der
Eheschliessung einer der Ehegatten minderjährig war». Zwar gelte in der Schweiz seit
1996 ohne «Wenn und Aber 18 als das Ehefähigkeitsalter», mit der von der RK-NR
vorgesehenen Änderung soll zusätzlich das gesetzliche Mindestalter auch auf
ausländische Minderjährigenehen angewendet werden können, wie dies neu auch in
Deutschland und den Niederlanden gehandhabt werde.
Wie zudem die Kommission per Medienmitteilung kommunizierte, gab sie zeitgleich
einer im Dezember 2018 eingereichten parlamentarischen Initiative Rickli (svp, ZH)
(18.467) Folge, welche dieselben Absichten verfolgte. Mit ihrer Motion wolle die

MOTION
DATUM: 02.06.2020
CHRISTIAN GSTEIGER
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Kommission zusätzlich den Druck auf den Bundesrat erhöhen, damit dieser
entsprechende Regelungen bereits bei der laufenden Revision des ZGB
berücksichtigte.
Der Bundesrat beantragte in seiner Stellungnahme im Mai die Ablehnung der Motion:
Mit dem Bericht in Erfüllung des Postulats Arslan (16.3897) habe man bereits
Handlungsbedarf erkannt und das EJPD damit beauftragt, bis Ende Jahr eine
«Vernehmlassungsvorlage im Sinne des darin skizzierten Lösungsvorschlags
auszuarbeiten». Ferner ging die Motion dem Bundesrat zu weit, da bei deren Annahme
rückwirkend zahlreiche, bereits jahrelang bestehende Ehen für ungültig erklärt werden
müssten, bei denen zum Zeitpunkt des Eheschlusses ein Ehegatte minderjährig war. 
In der nationalrätlichen Debatte zur Motion während der Sommersession 2020 führte
Justizministerin Keller-Sutter aus, die allfälligen Ungültigkeitserklärungen hätten auch
erbrechtliche Konsequenzen zur Folge, die man vermeiden wolle. Der Bundesrat sah
deshalb vor, dass Ehen, bei denen die Beteiligten zwar bei Eheschluss minderjährig
waren, unterdessen aber erwachsen seien, in Einzelfällen geheilt und damit für gültig
erklärt werden können. Trotz diesen Einwänden und der angekündigten
Vernehmlassungsvorlage wurde die Motion im Nationalrat mit grosser Mehrheit (150 zu
4 Stimmen bei 6 Enthaltungen) angenommen. 6

Kinder- und Jugendpolitik

Lors de la session de printemps 2016, une même initiative parlementaire a été
présentée au Conseil national par la députée agrarienne Natalie Rickli (udc, ZH) et aux
États par le sénateur socialiste Daniel Jositsch (ps, ZH). L'initiative exige des peines
planchers pour des actes d'ordre sexuel avec des mineurs, qui seraient différenciées
en fonction de l'âge de la victime. Ainsi, tout acte de contrainte sexuelle serait puni
d'une peine privative de liberté d'une année minimum si la victime a moins de 16 ans, et
de deux années si elle a moins de 12 ans. De même un viol serait selon la proposition
des deux parlementaires puni par une privation de liberté d'au moins deux ans sur une
victime de moins de 16 ans, et de trois si cette dernière est âgée de moins de 12 ans. A
noter que le code pénal actuel ne prévoit pas de peine plancher, à moins que les actes
se déroulent sous la contrainte d'une arme ou d'un objet dangereux, auquel cas les
coupables se voient menacés d'une peine de 3 ans au minimum, indifféremment de
l'âge de la victime.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.03.2016
SOPHIE GUIGNARD
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